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Allgemeine Verkaufsbedingungen (AGB Verkauf) 

der Gebr. Schröder GmbH 

 
§ 1 Allgemeines 

 
1. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle unsere gegenwärtigen und 
künftigen Lieferungen und Leistungen einschließlich Beratungsleistungen, die wir gegen-
über Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen erbringen. Sie gelten für alle Folgegeschäfte mit dem Kunden 
auch dann, wenn auf sie im Einzelfall nicht nochmals ausdrücklich Bezug genommen 
wird. 
 
2. Entgegenstehende oder von unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende 
Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Liefe-
rung an den Kunden vorbehaltlos ausführen. 
 
3. Künftige Änderungen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen teilen wir dem Kun-
den schriftlich und unter Beifügung der geänderten Version mit. Die geänderte Version 
gilt für sämtliche Folgegeschäfte, wenn ihrer Geltung vom Kunden nicht binnen sechs 
Wochen nach Eingang der Änderungen beim Kunden widersprochen wird.  
 
4. Der Kunde darf seine gegen uns gerichteten Ansprüche nur nach unserer vorherigen 
und ausdrücklichen Zustimmung an Dritte abtreten. Die Regelung des § 354a HGB bleibt 
unberührt. 
 
5. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass seine Daten von uns gespeichert und 

elektronisch verarbeitet werden. Die Verarbeitung der Daten erfolgt unter Beachtung 

des Bundesdatenschutzgesetzes. Die von uns erhobenen Daten dienen allein der Ab-

wicklung von Aufträgen sowie der Kundenbetreuung. 

 
6. Sollten einzelne Bestimmungen oder Teile einzelner Bestimmungen unserer Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so soll das auf die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen ohne Einfluss bleiben. An die Stelle der ungültigen Bestimmung tritt die 
für diesen Fall bestehende branchenübliche Bestimmung, bei Fehlen einer zulässigen bran-
chenüblichen die entsprechende gesetzliche Bestimmung. 
 
§ 2 Angebote und Vertragsschluss 

 
1. Unsere Angebote in Katalogen, Internet und Verkaufsunterlagen sind freibleibend, d.h. 
nur als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zu verstehen. Der Vertragsschluss er-
folgt, sofern nicht anders vereinbart, erst durch Auftragsbestätigung oder Lieferung. 
 
2. Falls wir ausdrücklich in die Aufhebung eines verbindlich erteilten Auftrages einwilli-
gen, hat der Kunde 10% der Auftragssumme an uns zu bezahlen, auch wenn wir dies bei 
der Aufhebung nicht ausdrücklich wiederholen, es sei denn, der Kunde war ohne unsere 
Zustimmung zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt oder kann nachweisen, dass unser 
Schaden infolge der Aufhebung niedriger war. 
 
3. Zur Erleichterung der Korrespondenz und zur Vermeidung von Missverständnissen 
sind im Schriftverkehr die von uns angegebenen Zeichen zu verwenden. Der Kunde ist 
insbesondere verpflichtet, die Nummer unserer Auftragsbestätigung auf sämtlichen Do-
kumenten anzugeben. Für alle wegen der Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen entste-
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henden Folgen (Verzögerungen, Fehl- oder Rückleitungen etc.) ist der Kunde verantwort-
lich. 
 
4. Die Auftragserteilung durch den Kunden ist gemäß §§ 133, 157 BGB auszulegen. Ist eine 
eindeutige Auslegung nicht möglich, besteht im Zweifel eine Wahlschuld im Sinne von 
§ 262 BGB. Wir haben in diesem Fall das Recht, jede Ware zu liefern, die die durch Ausle-
gung eindeutig ermittelbaren Anforderungen aus der Auftragserteilung erfüllt.  
 
5. An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir 
uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht wer-
den, es sei denn, dass wir zuvor einer Weitergabe an Dritte ausdrücklich zugestimmt ha-
ben.  
 
§ 3 Preise und Zahlung 

 
1. Vorbehaltlich einer abweichenden individualvertraglichen Regelung richten sich unsere 
Preise nach der zur Zeit der Auftragsannahme gültigen Preisliste, die auf Wunsch zur 
Verfügung gestellt wird.  
 
2. Die Preise gelten ab Werk zuzüglich Umsatzsteuer sowie Nebenkosten wie Verpackung 
und Versicherung.  Sie sind in Euro ausgewiesen und vollständig, d.h. ohne Abzug weite-
rer Bankgebühren auf eines unserer Konten zu zahlen. Zahlungsort ist Kiel, Deutschland. 
 
3. Wird nachträglich festgestellt, dass in unseren Rechnungen ein offenkundiger Fehler 
vorhanden ist oder dass aus Versehen unrichtige Preise oder Nebenkosten, die nicht auf 
einem Kalkulationsirrtum beruhen, eingesetzt wurden, können wir die Differenzbeträge 
nachfordern. Sollte ein ebensolcher Fehler eine Differenz zu Gunsten des Kunden ergeben, 
ist dieser ebenfalls berechtigt den Differenzbetrag zurückzufordern. 
 
4. Liegen zwischen Vertragsabschluss und dem für die gesamte Lieferung oder Teile der-
selben vorgesehenen Liefertermin mehr als vier Monate und treten nach Vertragsabschluss 
Kostensteigerungen für den Liefergegenstand, insbesondere aufgrund von Preiserhöhun-
gen unserer Vorlieferanten, um mehr als 5% ein, sind wir berechtigt, den Preis für die Teile 
der Gesamtlieferung angemessen (d.h. im Ausmaß der Erhöhung unserer Einstandskos-
ten) zu erhöhen, die nach Ablauf von vier Monaten zur Auslieferung vorgesehen sind. 
Beläuft sich die von uns geltend gemachte Preiserhöhung auf mehr als 5% des Preises der 
Gesamtlieferung, ist der Kunde berechtigt, innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt unse-
rer Mitteilung über die Preisänderung vom Vertrag zurückzutreten. 
 
5. Unsere Forderung wird, sofern nichts anderes vereinbart ist, mit Lieferung (bei Teilliefe-
rung anteilig) fällig. Nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung sind wir gemäß § 353 HGB 
berechtigt, für das Jahr Fälligkeitszinsen in Höhe von 5% zu erheben. 
 
6. Die Zahlung hat innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Rechnungserhalt zu erfol-
gen. Sie hat ohne jeden Abzug, insbesondere ohne Abzug von Skonto oder Zahlungsver-
kehrskosten, zu erfolgen. Wird durch Überweisung bezahlt, ist der Tag der vorbehaltlosen 
Gutschrift auf unserem Konto maßgebend. Die Annahme von Schecks und Wechseln er-
folgt nur zahlungshalber. Die Annahme von Wechseln bedarf zudem einer besonderen 
Vereinbarung. Diskont-, Stempel- und sonstige Wechselspesen sind vom Kunden zu tra-
gen und sofort nach Aufgabe zu entrichten. 
 
7. Im Falle des Zahlungsverzugs sind wir berechtigt, für das Jahr Verzugszinsen in Höhe 
von 8%-Punkten über dem Basiszinssatz zu fordern. Falls wir in der Lage sind, einen hö-
heren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, auch diesen geltend zu machen. 
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8. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. 
 
§ 4 Lieferfrist 

 
1. Von uns bestätigte Liefertermine sind unverbindlich, es sei denn, sie sind ausdrücklich 
als verbindlich bezeichnet. 
 
2. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt vollständiger, richtiger und 
rechtzeitiger Selbstbelieferung, sofern wir die Ware als Ganzes oder Bestandteile der Ware 
von einem Unterlieferanten beziehen. Dies gilt nicht, wenn die Nichtbelieferung oder Ver-
zögerung von uns verschuldet ist. 
 
3. Die Einhaltung von Lieferfristen setzt die rechtzeitige Erfüllung der Vertragspflichten 
des Kunden voraus. Die Lieferfrist beginnt nach Klarstellung sämtlicher Einzelheiten der 
Ausführung des Auftrags und Eingang aller für die Ausführung des Auftrags erforderli-
chen Unterlagen und sonstiger vom Kunden zu machenden Angaben sowie, sofern ver-
einbart, nach Eingang einer entsprechenden Anzahlung. Die Lieferfrist gilt auch als einge-
halten, wenn die Ware zum vereinbarten Zeitpunkt unser Werk verlässt oder die Ver-
sandbereitschaft dem Kunden angemeldet ist, die Ware aber ohne unser Verschulden nicht 
rechtzeitig abgesandt werden kann. 
 
4. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei nicht erkennbar bevorstehenden Maß-
nahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hinder-
nisse, die außerhalb unseres Willens liegen, soweit solche Hindernisse auf die Fertigstel-
lung oder Ablieferung der Ware von erheblichem Einfluss sind.  
 
5. Auch wenn für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist oder sich eine 
Zeit nach vorangegangenem Ereignis nach dem Kalender berechnen lässt, tritt Verzug erst 
nach Eingang einer schriftlichen Mahnung bei uns ein. Kommen wir mit der Lieferung in 
Verzug, hat uns der Kunde eine angemessene Nachfrist zu setzen. Diese muss mindestens 
zwei Wochen betragen. 
 
§ 5 Lieferung 

 
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung ab unserem 
Werk in Kiel vereinbart (Erfüllungsort). Mit der Übergabe der Ware an den Spediteur, 
Frachtführer oder eine sonstige, auch eigene Beförderungsperson geht die Gefahr des 
Untergangs oder der Verschlechterung auf den Kunden über. Verzögert sich der Versand 
infolge von Umständen, die wir nicht zu vertreten haben, geht die Gefahr bereits mit der 
Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über. 
 
2. Der Kunde ist verpflichtet, auch Teillieferungen in zumutbarem Umfang entgegenzu-
nehmen. Er gerät auch dann in Annahmeverzug, wenn ihm die Lieferung durch uns ledig-
lich schriftlich angeboten wird und sonstige Voraussetzungen des Annahmeverzugs vor-
liegen. 
 
3. Wir können die Lieferung verweigern, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar 
wird, dass unser Anspruch auf Gegenleistung durch Zweifel an der Kreditwürdigkeit des 
Kunden gefährdet wird. Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden werden insbesonde-
re durch folgende Umstände begründet: Antrag auf Eröffnung bzw. Eröffnung des Insol-
venz-, Vergleichs- oder Gesamtvollstreckungsverfahrens, Einzelzwangsvollstreckung, 
Wechsel- oder Scheckproteste, Hingabe ungedeckter Schecks, falsche Angaben des Kun-



 

 
 
 

Seite 4 

den über seine Kreditwürdigkeit oder ungünstige Auskünfte zugelassener Auskunfteien. 
Unser Leistungsverweigerungsrecht entfällt, wenn die Gegenleistung bewirkt oder Sicher-
heit für sie geleistet wird. Wir können eine angemessene Frist bestimmen, in der der Kun-
de Zug um Zug gegen die Lieferung nach seiner Wahl die Gegenleistung zu bewirken 
oder Sicherheit zu leisten hat. Nach erfolglosem Ablauf der Frist können wir vom Vertrag 
zurücktreten. 
 
§ 6 Beschaffenheit der Ware 

 
1. Angaben zu unserer Ware sind reine Beschaffenheitsangaben, es sei denn, sie werden 
ausdrücklich als Garantien bezeichnet. 
 
2. Beeinträchtigungen, die auf natürlicher Abnutzung, fehlerhafter oder nachlässiger Be-
handlung oder übermäßiger Beanspruchung beruhen, stellen keine Mängel dar. 
 
3. Für die Beachtung gesetzlicher, behördlicher und berufsgenossenschaftlicher Vorschrif-
ten bei der Verwendung unserer Ware ist allein der Kunde verantwortlich. 
 
§ 7 Mängelhaftung 

 
1. Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB ge-
schuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 
Die Mängelrüge muss schriftlich erfolgen. Die Rüge erkennbarer Mängel muss spätestens 
innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Eintreffen der Ware geltend gemacht werden. Die 
Rüge versteckter Mängel ist nur dann rechtzeitig, wenn sie innerhalb von fünf Arbeitsta-
gen nach Entdeckung geltend gemacht wird. 
 
2. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Ware vorliegt, sind wir nach unserer 
Wahl zur Nacherfüllung durch Mangelbeseitigung oder durch Ersatzlieferung berechtigt. 
Der Kunde trägt bei der Nacherfüllung die Mehrkosten, die darauf beruhen, dass die gelie-
ferte Ware nach Kenntnis von dem Mangel an einen anderen Ort als den derzeitigen 
Standort verbracht wurde. 
 
3. Mängel an Teillieferungen berechtigen den Kunden nur dann, von dem Gesamtvertrag 
zurückzutreten, wenn die übrigen Teillieferungen für ihn nachweislich nicht von Interesse 
sind. 
 
4. Mängelansprüche, die nicht auf Schadensersatz gerichtet sind, verjähren ein Jahr nach 
Ablieferung. Dies gilt nicht bei einer vorsätzlichen Pflichtverletzung, bei einer Verletzung 
von Garantien oder in den Fällen der §§ 438 Abs. 1 Nr. 2, 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB. 
 
5. Sofern wir im Rahmen des Unternehmerrückgriffs zwingend haften, gelten vorrangig 
die Bestimmungen der §§ 478, 479 BGB. 
 
6. Für Mängelansprüche, die auf Schadensersatz gerichtet sind, gilt zudem die Regelung 
des § 8. 
 
§ 8 Begrenzung von Schadensersatzansprüchen 

 
1. Schadensersatzansprüche gegen uns oder unsere Erfüllungsgehilfen sind bei leicht fahr-
lässigen Verletzungen von nicht vertragswesentlichen Pflichten ausgeschlossen. Die Haf-
tung für leicht fahrlässige Verletzungen von vertragswesentlichen Pflichten ist auf den 
vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
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2. Schadensersatzansprüche gegen uns oder unsere Erfüllungsgehilfen verjähren bei leicht 
fahrlässigen Pflichtverletzungen nach einem Jahr. Dies gilt nicht für Schadensersatz-
ansprüche wegen eines Mangels in den Fällen des § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB und des § 634a 
Abs. 1 Nr. 2 BGB. 
 
3. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -begrenzungen gelten nicht bei einer Ver-
letzung von Garantien oder bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit. 
 
4. Sofern wir oder unsere Erfüllungsgehilfen nach dem Produkthaftungsgesetz für durch 
Fehler eines Produkts verursachte Sach- oder Personenschäden zwingend haften, gelten 
zudem vorrangig die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes. Für einen Innenaus-
gleich nach § 5 Satz 2 Produkthaftungsgesetz bleibt es bei den vorstehenden Regelungen. 
 
§ 9 Eigentumsvorbehalt 

 
1. Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Kaufpreisforderung sowie aller anderen uns 
gegen den Kunden zustehenden Forderungen bleibt die gelieferte Ware unser Eigentum. 
Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen 
in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt 
ist, und sichert sodann den Saldo. 
 
2. Der Kunde tritt seine Forderung mit allen Nebenrechten aus dem Weiterverkauf unserer 
Vorbehaltsware zur Sicherheit für alle uns im Zeitpunkt der Weiterveräußerung gegen den 
Kunden zustehenden Ansprüche bereits jetzt an uns ab.  
 
3. Der Kunde ist ermächtigt, die Forderung aus dem Weiterverkauf im Rahmen des echten 
Factoring abzutreten, sofern uns diese Abtretung im Voraus angezeigt wird und der Facto-
ring-Erlös zumindest den Warenwert unserer Vorbehaltsware erreicht. Die Forderungen 
und sonstigen Ansprüche gegen den Factor aus dem Verkauf der an uns sicherungshalber 
Abgetretenen Forderungen tritt der Kunde bereits jetzt an uns ab; sie dienen wie diese zur 
Sicherung unserer Ansprüche. Wir nehmen die vorstehenden Abtretungen hiermit an. 
 
4. Übersteigt der realisierbare Wert der uns zur Sicherheit abgetretenen Forderungen unse-
re Ansprüche gegen den Kunden um mehr als 10%, so sind wir auf Verlangen des Kunden 
verpflichtet, darüber hinaus bestehende Sicherheiten freizugeben. 
 
5. Der Kunde ist berechtigt, die abgetretenen Forderungen für uns einzuziehen. Diese Er-
mächtigung erlischt jedoch, wenn der Kunde uns gegenüber in Zahlungsverzug gerät. In 
diesem Fall sind wir bevollmächtigt, im Namen des Kunden dessen Abnehmer von der 
Abtretung zu unterrichten. Der Kunde ist verpflichtet, uns zur Geltendmachung unserer 
Rechte gegen seine Abnehmer die erforderlichen Auskünfte zu geben, insbesondere die 
Abnehmer namhaft zu machen, und die erforderlichen Urkunden und Unterlagen auszu-
händigen. 
 
6. Der Kunde ist zur Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware nur im Rahmen seines 
gewöhnlichen Geschäftsverkehrs und nur unter der Voraussetzung berechtigt, dass die 
Kaufpreisforderung aus dem Weiterverkauf gemäß § 9 Nr. 2 auf uns übergeht. Diese Er-
mächtigung erlischt, wenn der Kunde uns gegenüber in Zahlungsverzug gerät. Zu ande-
ren Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere zu einer Verpfändung oder Si-
cherungsübereignung, ist der Kunde nicht berechtigt. 
 
7. Der Kunde ist verpflichtet, unsere Vorbehaltsware gegen Verlust und Beschädigung 
aufgrund von Feuer, Diebstahl, Wasser oder ähnlichen Gefahren ausreichend zu versi-
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chern und uns auf Verlangen den Versicherungsschutz nachzuweisen. Der Kunde tritt 
hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm gegen Versicherungsgesellschaften oder 
sonstige Ersatzverpflichtete zustehen – gegebenenfalls anteilig –, an uns ab. Jegliche Beein-
trächtigung unserer Vorbehaltsware ist uns ebenso bekannt zu geben wie Zugriffe Dritter 
darauf. 
 
8. Erlischt die Weiterveräußerungsbefugnis, ist der Kunde auf unser Verlangen verpflich-
tet, uns Auskunft über den Bestand unserer Vorbehaltsware sowie der gemäß § 9 Nr. 2 in 
unserem Eigentum und der gemäß § 9 Nr. 3 in unserem Miteigentum stehenden Ware zu 
erteilen. 
 
9. Des Weiteren sind wir berechtigt, die an uns herausgegebene Vorbehaltsware zur Be-
friedigung unserer Ansprüche freihändig zu verwerten, sobald wir vom Vertrag zurückge-
treten sind. 
 
10. Erfolgt die Lieferung grenzüberschreitend und erkennt das ausländische Recht den 
deutschen Eigentumsvorbehalt nicht in dieser Form an, einigen sich die Parteien schon 
jetzt auf eine vergleichbare, im jeweiligen nationalen Recht statthafte, Sicherheitsleistung 
(z.B. GB: retention of title). Sind weitere Handlungen der Parteien vorzunehmen (Eintra-
gung, Urkunden), ist der Kunde auf  unser Verlangen zur Mitwirkung bei der Bestellung 
der Sicherheit verpflichtet.  
 
§ 10 Schriftform, Gerichtsstand und anwendbares Recht 

 

1. Sämtliche Vereinbarungen zwischen uns und dem Kunden, insbesondere Nebenabreden 
und Vertragsänderungen, sind schriftlich zu vereinbaren. 
  
2. Soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
aus oder in Verbindung mit dem Rechtsverhältnis einschließlich Urkundsprozessen und 
Widerklagen für beide Teile Kiel, Deutschland. Wir sind jedoch nach eigener Wahl berech-
tigt, den Kunden auch an jedem anderen für ihn begründeten Gerichtsstand zu verklagen. 
 
3. Für die gesamten Rechtsbeziehungen mit dem Kunden gilt ausschließlich deutsches 
Recht. Soweit der Anwendungsbereich des  UN-Übereinkommens über Verträge über den 
internationalen Warenkauf (CISG) gem. Art. 1 CISG eröffnet ist, gilt dieses. Sieht das CISG 
keine Regelung vor, gilt subsidiär deutsches materielles Recht unter Ausschluss des Inter-
nationalen Privatrechts. 
 
 


